
1. Vollmacht

die nachfolgende Person / Firma

Halter/Halterin) Nachname, Vorname / Firma

Nachname, Vorname

Anschrift

das/die nachstehende/-n Fahrzeug/-e auf meinen/unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in
Empfang zu nehmen.

Anschrift
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(Erläuterungensindumseitigabgedruckt) Zutreffendes bitte ankreuzen        bzw. ausfüllen!

Hiermitbevollmächtigeich/bevollmächtigenwir

Fahrzeug-Ident. Nr. oder amtl. Kennzeichen des Fahrzeugs:

2. Einverständniserklärung

IcherkläremeinEinverständnis,dassdemBevollmächtigtenmeinekraftfahrzeugsteuerlichenVerhältnisse
bekanntgegebenwerdendürfen.DieVollmachtumfasstauchdieEntgegennahmeeinerAufstellungder
Kraftfahrzeugsteuerrückstände.SiegiltentsprechendfürdieBekanntgabevonGebührenrückständen.

3. Mandat zum Lastschrifteinzugsverfahren
(giltnurfürdieKraftfahrzeugsteuerabdemTagderZulassungdesKraftfahrzeugs)

DasMandatzumLastschrifteinzugderfürdaszuzulassendeFahrzeugzuentrichtendenKraftfahrzeugsteuer-
frühestenszumjeweiligenFälligkeitstag-istalsAnlagebeigefügt.

4. Anlagen

SEPA-MandatfürdenLastschrifteinzug

Ort, Datum Unterschrift der Halterin / des Halters
(bei Firmen unterschriftsberechtigte Personen z.B. lt. Handelsregister)

DieelektronischeVersicherungsbestätigungsnummer(eVB)lautet:

FolgendesWunschkennzeichenistreserviert:



Erläuterungen:

1. Vollmacht

SiekönnensichbeiderZulassungeinesFahrzeugsdurcheinenBevollmächtigtenvertretenlassen.Dazuist
eserforderlich,dassSiedie umseitig abgedruckte Vollmacht vollständig ausfüllen und unterschreiben.

GleichzeitigistderZulassungsbehördederPersonalausweisoderReisepassdesHalters/Halterinunddes
Bevollmächtigtenvorzulegen.BeiFirmensindzusätzlichderHandelsregisterauszugunddie
GewerbeanmeldungundderAusweisderverantwortlichen,unterschriftsberechtigtenPerson
(Geschäftsführer,Prokurist)vorzulegen.

2. Einverständniserklärung

FürdieZulassungeinesFahrzeugsistVoraussetzung,dassderHalter/dieHalterininBayernkeine
Kraftfahrzeugsteuerrückständehat.ImFallderBevollmächtigungsetztdieZulassungeine
EinverständniserklärungderFahrzeughalterin/desFahrzeughaltersvoraus,nachderdie
kraftfahrzeugsteuerlichenVerhältnisseandenjenigen,derdasFahrzeugzulässt,bekanntgegebenwerden
dürfen.ImRahmenderzulassungsrechtlichenBefassungwerdenderPerson,diedasFahrzeugzulässt,in
derZulassungsbehördedieinBetrachtkommendenKraftfahrzeugsteuerrückständemitgeteilt.
EntsprechendesgiltauchfürGebührenrückstände.

3. Lastschrifteinzugsverfahren

FürdieZulassungeinesFahrzeugsistdieAbgabeeinerErmächtigungzumEinzugvoneinemKonto
erforderlich.DieseErmächtigungmussinFormdesbeigefügtenSEPA-Kombimandatserteiltwerden.Ein
SEPA-KombimandatistmomentanaustechnischenGründennur möglich, wennessichaufeine
Bankverbindungmitinländischer Bankleitzahlbezieht.
DasLastschrifteinzugsverfahrenbietetIhnenfolgendeVorteile:

SiebrauchenkeineÜberweisungsformularemehrauszufüllen.

SiesparensichdenWegzurBankoderSparkasse.

SiekönnendierechtzeitigeZahlungderKraftfahrzeugsteuernichtversäumen.

Sietragendazubei,Verwaltungsaufgabenkostensparendzuerfüllen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. BittefüllenSiedenKombimandatsvordrucksorgfältigaus,unterschreibenSie(essindzwei Unterschriften

erforderlich)undlegenSiedasMandatbeiderZulassungsbehördevor.SieerhaltenvorderAbbuchungwie
gewohnteinenSteuerbescheid,ausdemsichdieHöheunddieFälligkeitderSteuerergeben.Die
ZulassungsbehördekannIhnenhierüberkeineAuskünfteerteilen.

2. FürbereitszugelasseneFahrzeugeübersendenSiedasMandatdirektandaszuständigeFinanzamt.Die
erforderlichenVordruckekönnenaufderInternetseiteIhresFinanzamts(www.finanzamt.bayern.de)
ausgefülltundausgedrucktwerden.SiekönnendieVordruckeauchbeiIhremFinanzamterhalten.

3. WennSieIhrFahrzeugabmeldenoderumschreiben,erlischtautomatischdaserteilteLastschriftmandat.Bei
AnmeldungeinesneuenFahrzeugsmüssenSiedeshalberneuteinMandaterteilen.

4. DieDatenzurBankverbindungwerdenimautomatisiertenVerfahrengespeichertundverarbeitet.Die
WeitergabeanStellenaußerhalbderFinanzverwaltungerfolgtnuranGeldinstituteimRahmendes
LastschrifteinzugsverfahrensundbeietwaigenErstattungen.

5. EventuelleÄnderungenIhrerBankverbindungteilenSiebittedemFinanzamtmit.

Das Finanzamt wird bei der Festsetzung und Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer als Bundesfinanzbehörde tätig (§ 18a Abs. 1
Satz 2 Finanzverwaltungsgesetz).
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Vorname und Nachname oder Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land

IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Business Identifier Code) Name der Bank

Tag Monat Jahr

Ort der Unterschrift Datum der Unterschrift Unterschrift Girokontoinhaber/in

Ich ermächtige die unten genannte Zahlungsempfängerin, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der unten

genannten Zahlungsempfängerin auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug

einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird.

Zudem gelten folgende Regelungen:

- Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Halter/in gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden

  Zahlungsbetrag, Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im

  Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.

- In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Halter/in die/den Girokontoinhaber/in

  über die mitgeteilte Information in Kenntnis zu setzen.

- In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in identisch mit der/dem Halter/in ist, wird die u.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung

  verwendet.

S04

S13

S06

S05

S03

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer

Kontoverbindung
Girokontoinhaber/in

032021 Kraftfahrzeugsteuer: SEPA-Lastschriftmandat für die SEPA-Basislastschrift (02/2018)

An das

Girokontoinhaber/in

Name der Halterin /
des Halters

Zulassungsdaten

 Zahlungsempfängerin

S24

S01

S02

S25

S07  Gläubiger-Identifikationsnummer:
 DE09ZZZ00000000001

Amtliches Kennzeichen Datum der Zulassung

S26

Ich werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten

Informationen in Kenntnis setzen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden

kann. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie

sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt.)

Unterschrift der Halterin/ des Halters (nur erforderlich soweit Girokontoinhaber/in und Halter/in nicht identisch sind)

Vorname und Nachname oder Firma
Tag Monat Jahr

Postfach

Erklärung
der Halterin/
des Halters

Hinweis: Die Angabe des BIC ist nur erforderlich, wenn Ihre IBAN mit der Zeichenfolge "MC", "SM" oder "CH" beginnt.

Hinweis:
Sofern die IBAN des Zahlers mit der Zeichenfolge "MC", "SM" oder "CH" beginnt, müssen die Felder S02
(Straße/Hausnummer), S03 (Postleitzahl/Ort) und S04 (Land) ausgefüllt werden.

Hinweise zum Datenschutz (Verordnung (EU) 2016/679, Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO):

Die im SEPA-Mandat erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich zur Durchführung der SEPA-Lastschrift verwendet.

Die Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten nach den Artikeln 13 und 14
DSGVO - werden Ihnen im Internetauftritt der Zollverwaltung unter www.zoll.de oder bei Bedarf in jeder Zolldienststelle bereitgestellt.

Hauptzollamt Augsburg

10 17 65

86007 Augsburg

Bundeskasse in Weiden/O., Moosbürger Strasse 20, 92637 Weiden/O.
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Aktenzeichen: 23 - 142 Zulassung Informationsblatt_lang 

Version: 1.1 

 

 

 

Informationsblatt zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Art. 12 ,13 und 14 DSGVO) 

Verfahren: OK.Verkehr KFZ-Zulassung 

 

Verarbeitungstätigkeit: Zulassung, Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen zum Straßenverkehr; Umschreibung oder 

Außerbetriebsetzung der Fahrzeuge; Änderung der Fahrzeug- oder Zulassungsdaten; Ausstellung von 

Fahrzeugdokumenten oder Ersatz-Fahrzeugdokumenten; Einleitung von Verwaltungsakten bei technischen Mängeln, 

HU-, SP-Überschreitung, Adressenänderung, Verkaufsanzeige, Versicherungsanzeige, Steuer- und Gebührenrückstand, 

Zuteilung roter Dauerkennzeichen (Händler und dergl.) und Zuteilung roter Oldtimerkennzeichen 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landratsamt Unterallgäu  Telefon: 08261/995-0 

Postfach 13 62 Telefax: 08261/995-333 

87713 Mindelheim E-Mail: info@lra.unterallgaeu.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter Telefon: 08261/995-0 

Landratsamt Unterallgäu  Telefax: 08261/995-333 

Postfach 13 62 E-Mail: datenschutz@lra.unterallgaeu.de 

87713 Mindelheim 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben und gespeichert: 

 Zulassungsrechtliche Behandlung von Fahrzeugen, insbesondere Zulassung und Außerbetriebsetzung von 

Fahrzeugen 

Übermittlungspflicht gegenüber  

 Kraftfahrtbundesamt 

 Finanzämtern 

 Zollbehörden 

 Versicherungen und den Zulassungsbehörden untereinander 

Auskunftspflicht gegenüber den genannten Einrichtungen 

 der Polizei 

 den Sozialämtern sowie  

 weiteren berechtigten Dritten 

Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 

Art. 6 Abs. 1 lit. e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Art. 4 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), §§ 33, 34, 

35, 37, 37 a, 37 b, 37 c, Straßenverkehrsgesetz (StVG), §§ 10, 13, 32, 47, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), 

§§ 64 b, 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), § 13 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Art. 2 

Bayerisches Kostengesetz (BayKG), § 4 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) 

 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 Kraftfahrbundesamt 

 Zollämter 

 Versicherung 

andere Behörden, insbesondere  

 Zulassungsbehörden 

 Polizei 

 Gerichte 

 Sozialämter und Berufsgenossenschaften 

 fahrzeugfinanzierende Banken und  

 sonstige berechtigte Dritte 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an internationale Organisationen 

An internationale Organisationen und an ein Drittland außerhalb der EU werden keine personenbezogenen Daten 

übermittelt. 
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6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 

 Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen 

Löschfrist: 1 Jahr nach Eingang der Kraftfahrt-Bundesamt - Ablage (KBA) (§45 Abs. 1 Satz 1 FZV vorbehaltlich § 45 

Abs. 4 FZV) 

 Bei Zuteilung des amtlichen Kennzeichens an neuen Halter sofort, spätestens 1 Jahr nach Eingang der KBA - 

Ablage (§ 45 Abs. 1 Satz 2 FZV) 

 Rote Kennzeichen 

Löschfrist: 1 Jahr nach Rückgabe, Ablauf oder Entzug (§ 45 Abs. 2 FZV) 

 Ausfuhrkennzeichen 

Löschfrist: 1 Jahr nach Ablauf der Gültigkeit (§ 45 Abs. 3 FZV) 

 bei Diebstahl des Fahrzeugs, bei Wiederauffinden des Fahrzeugs bzw. 10 Jahre nach Beendigung der Sperrfrist für 

die Neu-Zuteilung des Kennzeichens (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 FZV) 

 Daten zu Kennzeichen nach § 30 Abs. 6 FZV (Ausnahmegenehmigung ohne Zuordnung) 

Löschfrist: 1 Jahr nach Entstempelung, Rückgabe oder Entzug (§ 45 Abs. 5 FZV) 

 erweiterte Zuständigkeit 

Löschfrist: 1 Jahr nach Vorgangsdurchführung 

 Aktenvermerke 

Löschfrist: 1 Jahr nach letzter Bearbeitung 

 Quittungen /Belege 

Löschfrist: 6 Jahre nach Datum Quittungsdruck 

 Protokollierungen 

Löschfrist: 16 Monate nach Datum der Protokollerstellung 

 Aufbietung ZB1/ZB2 gegenüber Verkehrsblatt 

Löschfrist: 1 Jahre nach Datum der Veröffentlichung 

 Versichererwechselkorb / Versicherungsanzeigenkorb 

Löschfrist: 6 Monate nach Versicherungsbeginn bzw. Datum Eingang 

 Kostenfestsetzung 

Löschfrist: 10 Jahre nach Datum der Fälligkeit 

 KBA-Ausgabensätze 

Löschfrist: 4 Monate nach Datum der Ausgabe 

 Postverkehr 

Löschfrist: 3 Monate nach Ausgangsdatum 

 gebührenpflichtige Auskünfte 

Löschfrist: 3 Monate nach Datum der Auskunft 

 Internetgeschäftsvorfälle 

Löschfrist: 12 Monate nach Datum der Bearbeitung bzw. Status gelöscht (Tagesdatum) 

 Hitliste 

Löschfrist: 6 Monate nach Verarbeitungsdatum 

 Bankverbindung 

Löschfrist: Nach Generierung des Ausgabensatzes  

 endgültig gelöschte Fahrzeuge 

Löschfrist: 1 Jahr nach Löschdatum 

 Vorhalterdaten aus Vorgang UA 

Löschfrist: 6 Monate nach Vorgangsdatum 

 

7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18 und 20-23 zu:  

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen 

Voraussetzungen dafür vorliegen 

 Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragen für den Datenschutz 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 

8. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus: DSGVO, BayDSG i.V.m. 

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), 

Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Bayerisches Kostengesetz (BayKG). Wenn Sie die erforderlichen 

personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. Darüber hinaus kann bei 

Unterlassung einer Antragstellung dies strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 
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